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Eigenerklärung zur Tariftreue und zur Zahlung eines Mindestlohnes  

gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz (HmbVgG) 

Öffentliche Aufträge über Bauleistungen und andere Dienstleistungen sowie Dienstleistungs-

konzessionen dürfen gemäß § 3 HmbVgG nur an Auftragnehmer vergeben werden, die sich 

bei Angebotsabgabe schriftlich, per Telefax oder in Textform mithilfe elektronischer Mittel dazu 

verpflichten,  

1. ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser Leistungen ein Ent-
gelt zu zahlen, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarif-
vertrages entspricht, an den das Unternehmen auf Grund des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes gebunden ist (§ 3 Abs. 1 HmbVgG). Entsprechendes gilt für die Beachtung des Ta-
rifvertragsgesetzes, Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher Bestim-
mungen über Mindestentgelte.  

2. ihren Beschäftigten (ohne Auszubildende) für die Ausführung der Leistung aber mindestens 
ein Entgelt nach § 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes (MiLoG), in der jeweils geltenden 
Fassung zu zahlen, soweit die Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
erbracht wird (§ 3 Abs. 2 HmbVgG).  

3. im Fall der Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes da-
für zu sorgen, dass die Verleiher den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern bei 
der Ausführung de Leistung das gleiche Arbeitsentgelt gewähren wie vergleichbaren Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Entleihers (§ 3 Abs. 3 HmbVgG).  

4. Soweit Leistungen auf Nachunternehmer übertragen werden, hat sich der Auftragnehmer 
zu verpflichten, den Nachunternehmern die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns aufzuer-
legen (§ 5 Abs. 4 Nr. 4 HmbVgG).  

Der Auftragnehmer / Anbieter erklärt hiermit:  

Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns zur Einhaltung des Tarifvertragsgesetzes, des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen über Mindestent-
gelte.  

1. Im Falle der Auftragsausführung durch Beschäftigte eines Verleihers veranlasse ich / ver-
anlassen wir, dass der Verleiher seinen Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung das 
gleiche Arbeitsentgelt gewährt wie vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
meines / unseres Unternehmens.  

2. Im Falle der Übertragung von Leistungen auf Nachunternehmer verpflichte ich mich / ver-
pflichten wir uns, dem Nachunternehmer die Pflicht aufzuerlegen, seinen Beschäftigten 
(ohne Auszubildende) für die Ausführung der für diesen öffentlichen Auftrag erforderlichen 
Leistung mindestens eine Vergütung in Höhe des Entgelts nach § 1 Abs. 2 des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) zu zahlen. Die Einhaltung dieser Vorgaben werden von mir / uns 
kontrolliert (§ 5 Abs. 4 Nr. 4 HmbVgG).  

3. Ich habe / Wir haben die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 HmbVgG in Verbindung mit dem 
MiLoG, sowie die möglichen Sanktionen gemäß § 11 HmbVgG bei schuldhafter Nichterfül-
lung der Verpflichtungen aus § 3 Abs. 2 HmbVgG in der jeweils geltenden Fassung zur 
Kenntnis genommen (Vertragsstrafe, sofern vereinbart; fristlose Kündigung des Vertrages 
oder Rücktritt vom Vertrag) und bestätige/n dies mit meiner / unserer Unterschrift. Alterna-
tiv hierzu kann der Auftragnehmer erklären:  

☐  Ich erkläre hiermit, dass ich keine Mitarbeiter beschäftige und daher nicht an das Mindest-
lohngesetz gebunden bin.  

_____________________________  _________________________________  

Ort, Datum    Unterschrift, Firmenstempel 


